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Ausnahmefälle für EinzelUnterbringung (Einzelhaft) können 
uich unter anderem aus

- politisch-operativen Gründen bei bestimmten Personen,
- delikt- und gruppenspezifischen Besonderheiten,
- gebotenen Maßnahmen zur Verhinderung einer Flucht, eines 
körperlichen Angriffs auf Angehörige der UHA, andere Perso
nen oder Verhaftete sowie zur Aufrechterhaltung und Wieder
herstellung der Ordnung und Sicherheit sowie

- Besonderheiten der Täterpersönlichkeit

begründen. Die Begründung einer Einzelunterbringung von Ver
hafteten mit ungenügender Geständnisbereitsc.h^fi^oder hart- 
nackigem Leugnen ist unzulässig.

Die notwendi^ehffinl^cheiöuhgen über die Art der Unterbringung 
von Verhaftetet in den UHA des MfS sowie von Verlegungen in
nerhalb der URA trifft der Leiter tzw. der Stellvertreter des 
Leiters der jeweiligen Abteilung IX auf der Grundlage objek
tiver Kriterien. Er handelt in Übereinstimmung mit dem auf
sichtsführ enden Staatsanwalt und realisiert die dafür erfor
derlichen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Leiter der Ab
teilung XIV oder dessen Stellvertreter.

Bei Verlegungen Verhafteter in eine andereUHA des MfS sind 
vom Leiter der überführenden Abteilung XIV dem Leiter der auf
nehmenden Abteilung XIV das gewissenhaft ausgefüllte Informa
tionsblatt über bis dahin getroffene Festlegungen des Uniersu- 
chungshaftvollzugs zu übergeben. Bei Überführungen Verhafteter 
in Untersuchungshaftanstalten der Deutschen Volkspolizei wird 
das Informationsblatt nicht mitgegeben.

Begründete Vorstellungen, Wünsche oder Forderungen von Verhaf
teten bezüglich ihrer Unterbringung bzw. ihrer Verlegung sind 
vom Untersuchungsführer bzw. - wenn angesprochen - vom Mitar
beiter der Abteilung XIV entgegenzunehmen und lediglich mit der


